
Preise und Entleihbedingungen 

 
 

Abholung: Grüner Weg 32, 88400 Biberach 

Telefon: 07351 3470746, Mail: info@kjr-biberach.de 

  

 

 Tagespreis  
Verein/ Ehrenamt 

Tagespreis  
Privat/ Gewerbe 

Zusätzliche Kosten: 

Buttonmaschine  

• Klein 

• Groß 

10 € (5€ bei Juleica) 25 € Zubehör (pro 
Button/ Flaschen-

öffner 50 ct) 

Spielekiste 15 € (10€ bei Juleica) 25 €  

Moderations-
koffer 

10 € (5€ bei Juleica) 25 €  

Glücksrad 10 € (5€ bei Juleica) 25 €  

U Vote kostenfrei  

Klassenwahl kostenfrei  

Know the system kostenfrei  

 

Die nachfolgenden Entleihbedingungen gelten für Mitgliedsverbände, Vereine, 

Jugendtreffs, Schulen, Kindertages- und Jugendhilfeeinrichtungen:  

 

▪ Der*die Entleiher*in hat das ihr ausgehändigte Material auf Vollständigkeit u. Schäden 

unmittelbar bei Abholung, spätestens beim Aufbau zu prüfen. Fehlende und/oder 

beschädigte Teile werden berechnet. Schäden und fehlende Materialien, die erst beim 

Aufbau/ Einsatz bemerkt werden, sind unmittelbar telefonisch an den KJR zu melden, ggf. ist 

eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter Angabe von Namen und Telefonnummer zu 

hinterlassen. (Durch Vorentleiher fehlende/beschädigte Teile, welche erst nach dem 

Gebrauch der Materialien vom aktuellen Entleiher gemeldet werden, gehen zu Lasten des 

aktuellen Entleihers.) 

 

KJR Telefon 07351 3470746 

 

▪ Der*die Entleiher*in verpflichtet sich zum sorgfältigen und sachgemäßen Umgang mit dem 

Material.   

 

▪ Da der Verleiher keinerlei Einfluss auf den Einsatz des verliehenen Materials hat und allein 

der*die Entleiher*in eventuelle Risiken abschätzen kann, wird vereinbart, dass der*die 

Entleiher*in die Sachgefahr trägt für die Dauer der Entleihzeit. Dies bedeutet, dass er 

entstandene Schäden zu erstatten hat, unabhängig davon, ob ihm ein Verschulden 

nachzuweisen ist. Für Unfälle, Haftungsansprüche (Sach- und Personenschäden) sowie die 

entsprechenden Versicherungen ist der Entleiher verantwortlich. 

 

▪ Zu guter Letzt möchten wir darauf hinweisen, dass die zur Abholung/Rückgabe vereinbarten 

Zeiten unbedingt einzuhalten sind. Bei Verspätungen ohne vorherige telefonische 

Information werden ansonsten die üblichen Stundensätze in Rechnung gestellt. 


